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Bulle Pius' VII. "Provida solersque" vom
16. August 1821, Artikel 1

"[...] In jeder der oben benannten erzbischöflichen und bischöflichen

Kirchen soll, nach Vorschrift der heiligen Kirchenversammlung von Trient,

zur Erziehung und Unterweisung der Clerisei, unter der freien Leitung

und Verwaltung des Bischofs, eine geistliche Bildungsanstalt bestehen,

wo eine dem Bedürfnisse und Nutzen der Diöcese angemessene Anzahl

von Zöglingen unterhalten werden kann.

Da Uns bekannt ist, daß in vier von jenen Diöcesen dergleichen schon

bestehen, so befehlen Wir, daß baldmöglichst in der einzigen noch

übrigen eine solche zweckmäßig errichtet werde."
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